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Gemeinde Kall 
-Team 1.1-  
Bahnhofstr. 9 

53925 Kall 

 

Antrag nach § 4 Abs. 1 Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen -IFG NRW- 

Kall, den 20.01.2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebes Team 1.1, 

ich bitte darum, mir die folgenden Informationen gemäß § 4 Abs. 1 IFG NRW unverzüglich zur 
Verfügung zu stellen: 

 

1.) Wer hat für die Gemeinde die Aral SuperCards am 24.07. und am 03.08.2021 beim Krisenstab 
in Euskirchen entgegengenommen? 

2.) Wann und auf welchen Sachkonten wurden diese Vermögenszugänge über 15 TEUR und 
weitere 2,5 TEUR gebucht? 

3.) Wann wurden die Ratsmitglieder zum ersten Mal über den Zugang der Gutscheine informiert? 

4.) Wann und wie hat der Rat sich zu einem Verfahren für die Ausgabe der Gutscheine zum ersten 
Mal geäußert? 

5.) Wie sind die Aufbewahrung und der Zugriff auf die Gutscheine geregelt? 

 

Hochachtungsvoll 

 

 
Bernd Züll 

 


